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3. Die Kostenentscheidung bleibt dem Schlussurteil vorbehalten. 

4. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Diese Entscheidung kann mit dem Einspruch angefochten werden. Er ist innerhalb von zwei Wochen bei dem 
Landgericht Lüneburg, Am Markt 7, 21335 Lüneburg, einzulegen. Die Frist beginnt mit der Zustellung der 
Entscheidung.  
Der Einspruch ist mittels elektronischen Dokuments einzulegen. Nur eine Rechtsanwältin oder ein Rechtsanwalt 
kann den Einspruch einlegen. Der Einspruch muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das er gerichtet wird, sowie 
die Erklärung, dass gegen dieses Urteil Einspruch eingelegt wird, enthalten. Soll das Versäumnisurteil nur zum Teil 
angefochten werden, so ist der Umfang der Anfechtung zu bezeichnen.  
Ferner sind innerhalb derselben Frist sämtliche Angriffs- und Verteidigungsmittel einschließlich Beweisantritten 
sowie Rügen, die die Zulässigkeit der Klage betreffen, vorzutragen. 
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